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gehorigen auf Erwerb angewiesen. Die Bereitschaft der
Frau zur Ausiibung beruflicher Arbeit verschafft und
erhidlt dem Lande wesentliche Einkiinfte, verhindert
einen Riickgang des Lebensstandards der Schweizer
Familie und entlastet den Staat von Unterstiitzungs-
pflichten.

In seinem Zwischenbericht an die Bundesversammlung
iitber die vorbereitenden MaBnahmen der Arbeitsbeschaffung
vom 20. Mai 1944 betont der Bundesrat denn auch, «dal} er
den Anspruch der Frau auf Gleichberechtigung bei der Aus-
iibung eines Berufes anerkennt. Unsere soziale Struktur ist
langst derart, daf} die alleinstehende Frau, vielfach auch die
verheiratete, auf Arbeit angewiesen ist».

Fiir manche Frau bedeutet der Beruf nicht nur Erwerbs-
moglichkeit, sondern Lebensinhalt. Er ist fiir sie ein Mittel
zur Entfaltung der geistigen und seelischen Krifte und zu
sinnvoller Lebensfiithrung.

Wenn trotz diesen Tatsachen die Erwerbsarbeit der Frau
besonders in Krisenzeiten immer wieder unsachlichen Angrif-
fen ausgesetzt ist, so vor allem deshalb, weil die Offentlichkeit
iiber die wirtschaftlichen und ideellen Beweggriinde der Mit-
arbeit der Frau im Erwerbsleben nicht geniigend orientiert ist.

Grundsdtze

1. Jeder arbeitswilligen Frau soll gleich wie dem Manne
der Weg zu jedem Beruf und die Arbeit in jedem Beruf im
Rahmen der volkswirtschaftlichen Moglichkeiten offen stehen.
Lediglich die personliche Eignung und Neigung sollen iiber
den Zugang zu Berufsausbildung und Berufsausiibung ent-
scheiden.

2. Jedem, auch dem unbemittelten jungen M#édchen, ist
daher Gelegenheit zu geben, eine seiner Begabung entspre-
chende berufliche Ausbildung zu erwerben, die der Entwick-
lung seiner Anlagen und Fihigkeiten dient und die Grundlage
zur Sicherung des Lebensunterhaltes schafft.

3. Damit die Frau auf keinem Gebiet lohndriickend wirke,
sollen Mann und Frau fiir gleiche oder gleichwertige Arbeit
grundsitzlich den gleichen Lohn erhalten. Als Grundlage fiir
die Lohnberechnung hat die Arbeitsleistung zu gelten. Soweit
soziale Zulagen gewzhrt werden, sollen Minner und Frauen

unter den gleichen Voraussetzungen die gleichen Zulagen er-
halten.

4. Auf dem Arbeitsmarkt sind die weiblichen Arbeitskrifte
gleich wie die ménnlichen zu behandeln. Wenn die Entwick-
lung des Arbeitsmarktes Umschulungsmafnahmen notwendig
macht, so sollen auch bei den Frauen die individuelle Eignung
und Neigung und die Berufserfahrung beriicksichtigt werden.

5. In Zeiten des Arbeitsmangels sind bei der Arbeitsver-
mittlung die fiir eine Arbeit am besten geeigneten Personen
zu beriicksichtigen, und unter diesen an erster Stelle solche,
die auf Erwerb fiir sich und eventuell fiir Angehorige ange-
wiesen sind, seien es Mann oder Frau. «Das Arbeitslosenpro-
blem kann nicht einfach dadurch gelést werden, daB3 man die
weibliche Arbeitskraft zugunsten der minnlichen aus dem
ProduktionsprozeB3 entfernt» (Zwischenbericht des Bundes-
rates vom 20. Mai 1944).

6. Die verheiratete Frau soll auf dem Arbeitsmarkt keinen
einschrinkenden Bestimmungen unterworfen sein. Durch Stir-
kung des Verantwortungsgefiithls der Ehegatten und durch
Entwicklung der Sozialversicherung soll jedoch alles getan
werden, damit sich die Mutter vor allem ihrer Familie wid-
men kann.

7. Die Beschiftigung von Frauen in Berufen, die iiberwie-
gend von Frauen ausgeiibt werden, ist zu férdern durch MaB-
nahmen zur Verbesserung der Ausbildung und der Arbeits-
bedingungen und wo nétig durch Herabsetzung der Ausbil-
dungskosten.

8. Um ein von Vertrauen, Sachkenntnis und Loyalitit ge-
tragenes Zusammenwirken von Minnern und Frauen in der
Erwerbswirtschaft zu erreichen und zu erhalten, sind die be-
stehenden Berufsorganisationen der Frauen zu stdrken, ist die
verantwortliche Mitarbeit der Frauen in den beide Geschlech-
ter umfassenden Berufsorganisationen zu fordern und ist, wo
sie noch fehlen, die Griindung von Berufsorganisationen an-
zustreben.

Den Grundsitzen iiber die Beschiftigung von Frauen in
der Erwerbswirtschaft ist von 2% schweizerischen Frauen-
berufsverbinden, sozialen und politischen Frauenorganisatio-
nen unterschriftlich zugestimmt worden.

Aus Mitteilungsblatt des Delegierten fiir Arbeitsbeschaffung,
Heft Nr. 5, November 1946.

AUS UNSEREN VERBANDSSEKTIONEN

Ziirich, Sektionsvorstand

Sitzung vom 4. Oktober 1946.

Die Sektion Ziirich gelangt an die zustindigen Amtsstel-
len mit einem Gesuch um einen Beitrag a4 fonds perdu an die
Herstellungskosten der Griinanlagen in den Baugenossenschaf-
ten, die seinerzeit auf Verlangen der Gemeinden in Kriegs-
garten umgewandelt worden sind.

Unser Antrag an das Brennstoffamt betreffend Zentral-
heizungsbasiskontingent wurde von Biel aus «Grimm-mig»
abgelehnt.

An die neueren Baugenossenschaften ergeht eine Einla-

dung zum- Beitritt in den Verband und die Sektion Ziirich. ~
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Die Antwort auf unsere Eingabe an das stidtische Miet-
amt ist eingegangen. Der Standpunkt der Nurmieter wurde
geschiitzt, da sie in Zeiten des Wohnungsiiberflusses aufge-
nommen wurden, ohne eine Verpflichtung Anteile zu iiber-
nehmen. Die finanzielle Verpflichtung der Genossenschaft
selbst bleibt aber bei dieser Stellungnahme ungel6st.

Der Gesamtarbeitsvertrag scheint zu einem Abschlufl ge-
kommen zu sein. Nach Eingang von den Verbinden wird die
Sektion denselben priifen und alsdann in empfehlendem Sinne
an die Baugenossenschaften weiterleiten.

Die neuen Verfiigungen des BR und die Erlasse der Volks-



wirtschaftsdirektion des Kantons Ziirich werden als Hirte
empfunden. Der Vorstand wird seine Bedenken in einer ein-
gehenden Eingabe klarstellen und die Interessen der Bau-
genossenschaften wahren.

Zum Internationalen Genossenschaftstag in Ziirich wurde
weder der Verband fiir Wohnungswesen noch die Sektion
Ziirich eingeladen. Dieses Ubersehen der Titigkeiten der Bau-
genossenschaften wird gebiihrend beherzigt.

Die definitive Abrechnung iiber den Verbandstag in Zii-
rich schlieft mit einem Defizit von Fr. 2101.75, in das sich
Sektion und Verband teilen.

Sitzung vom 28. November.

Das aufklarende Referat von Nationalrat Dr. Weber, ge-
halten an der Delegiertenversammlung der Sektion Ziirich am
9. November 1946 wird verdankt. Ebenfalls die Erlduterungen
von Herrn Steinemann, Chef des Brennstoffamtes der Stadt
Ziirich. Die von Genosse Hornlimann von der ABZ gewiinschte
Eingabe an den Zentralvorstand zuhanden des Amtes fiir
Kraft und Wiarme betreffend Zentralheizungsbasiskontingent
wird erstellt und weitergeleitet. .

Der Vorstand empfiehlt den Baugenossenschaften mit Re-
giearbeitern den von der ABZ verfaliten Gesamtarbeitsvertrag,
der von den Verbdnden und den Arbeitnehmern anerkannt
worden ist.

Alle Postsachen, die Sektion Ziirich betreffend, sollen
kiinftighin an den Prisidenten der Sektion, Herrn Fr. Baldin-
ger, Ziirich 10, RousseaustraBBe 93, Tel. 26 12 40, adressiert
werden.

Auf Antrag der GBMG richtet der Vorstand an die Stadt-
verwaltung eine Anfrage betreffend Ablageplatz fiir die Hun-
derte von Betonsplitterschutzdeckeln, die nun entfernt werden
miissen, die jedoch niemand abnehmen will. Die Stadt Ziirich
kann diese als Seeauffiillmaterial eventuell gebrauchen.

Der vom Aktionskomitee «Ziirich hilft Wien» an die Bau-
genossenschaften erlassene Aufruf wird den Genossenschafts-

vorstinden wiarmstens empfohlen. Die Geldsammlung in den
Baugenossenschaften soll ermdéglichen, im nichsten Jahre in
Wien fiir Arbeiter Wohnungen zu erstellen. Sprecht euren Ge-
nossenschaftern zu, erklirt ihnen die grofle Not unserer
Genossenschafter in Wien, bittet sie, einen Teil des Anteil-
scheinzinses oder des Dauermieterrabattes den drmsten der Ar-
men zu iberlassen, sammelt bei Anldssen in euren Genossen-
schaften Geldbetrége, legt selbst noch etwas dazu und helft so
ein Werk erfiillen, das Ziirich und seinen Baugenossenschaften
wohl ansteht. Die Sektion hat als Grundstein Fr. 500.— als
Spende bestitigt.

Ein Kreisschreiben der Kantonalen Volkswirtschaftsdirek-
tion und zwei Artikel in der «National-Zeitung» orientieren
iiber die derzeitige Subventionspraxis und lassen den Vorstand
aufhorchen, was wohl Bern im Schilde fiihrt.

Neu in die Sektion aufgenommen werden die Siedlungs-
und Baugenossenschaft Diibendorf und die Baugenossenschaft
Vitasana. An die noch nicht der Sektion angehérenden Bau-
und Wohngenossenschaften soll nachstens eine Einladung zum
Beitritt erfolgen. Wir mochten die Vertreter der Stadt in den
betreffenden Baugenossenschaften ersuchen, diese Vorstdnde
tiiber Sinn und Zweck des Verbandes aufzukliren und zum
Beitritt zu ermuntern.

Der Internationale Genossenschaftstag 1947 soll an Aus-
dehnung gewinnen. Im gleichen Quartier liegende Genossen-
schaften ‘sollen die Verbindung miteinander aufnehmen und
den Tag geschlossen miteinander feiern. Zu diesem Zwecke
sollen Arbeitsausschiisse die Art der Durchfithrung besprechen.
Die Vorstinde der Baugenossenschaften werden aufgefordert,
aus ihrer Genossenschaft eine Person zu bestimmen und der
Sektion Ziirich zu melden, die fiir die Durchfithrung Ideen
hat und im Arbeitsausschuf’ tatig mithilft,

Das Geschift «Statutendnderungen» wird an der nichsten
Sitzung nochmals behandelt. Antrige dieser Art kénnen noch
an den Pridsidenten der Sektion eingereicht werden. Sg.

VON DEN MIETERN — FUR DIE MIETER

Denkt an Pestalozzi!

Das Herz soll nie und nimmermehr erkalten,
Wir wollen uns an Pestalozzi halten,
Solang wir leben ; Leidenden und Armen

Gehort die ganze Liebe, echt Erbarmen
Und Hilfe, wo wir kdnnen, voller Kraft,
Getreuer Dienst mit edler Leidenschaft.

Otto Volkart.

Jubildumsfeier der Kolonie Halde der ABZ

Uber der Koloniekommission der Halde scheint kein guter
Stern zu walten. Das muften wir schon anlidflich der Fahrt
ins Blaue merken. Nun war fiir den 13. Oktober die Feier
fiir das 25jdhrige Bestehen der Kolonie geplant, als auch diese
im letzten Augenblick auf stadtirztliche Verordnung hin ver-
schoben werden muflte. Sie wurde nun aber am 27. Oktober
durchgefiihrt. So zahlreich waren die Mieter noch nie aufmar-
schiert. Der Saal im Albisriederhaus war fast zu klein, um die
iiber 100 Personen zu fassen, die vom Obmann der Kolonie,
Genossenschafter W. Angst, mit einem kurzen Hinweis auf das

Jubildum begriift wurden. Rasch waren die iiblichen Geschéfte
der Mieterversammlung erledigt: Protokoll, Kassabericht,
Wahl der Koloniekommission, Festsetzung des Beitrages usw. -
Der Obmann gab in einem Bericht ein Bild der Tatigkeit im
vergangenen Jahre, dem wir den Schluf} entnehmen: «Zum
Schlufl méchte ich allen Genossenschaftern und deren Fami-
lien warm ans Herz legen, jederzeit zu bedenken, daf} die Ge-
nossenschaftsbewegung ein Bestandteil der Arbeiterbewegung
im Kampf gegen die kapitalistische Ausbeutung ist, weshalb
je langer je mehr alle am Ausbau der Genossenschaften mit-
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	Zürich, Sektionsvorstand

